
758 Bespreehungt<~ und Allzeigen 

öffentlicher Stelle gut siehtbar angesehlagentll Sehm>bschri.ft, die dem säumigen 
Vertrag5p<U'tller bzw. dessen Bürgen mit cinem f.-ontalen Angriff auf scine 
persöuliehe Ehre die Erlüllung seiner (111 der Regel) finanziellen Verpfliehtw>­
gtll sehn>•ckhaft !llaehen sollte. Diese heutigenugs etwos merkwürdig a.DJDU<ea· 
de Reeh-..gewohaheit wu bisweilen (aber eben nicht notWendigerweise und 
•uch nicht regelmäßig) in der sog. Schtltkhusel bereits bei Vertragsabschluß 
.usclrücklieh vereinbut worden; ~mist aber entstanden die Schmähschriften 
i.nfolge eines entweder nicht aageuereaen oder erfolglosen .Einlagers• (ob­
stagi~~m), einem nicht weniger merkwürdigen Usus, die oder den Bürgen auf 
Konen des Schuldners in einer Art von meist rocht komformhier und in 
keinem Fall b.illiger ,Geiselhaft' zu halten. Diesem Phänomen geht die hier 
aamuigende Bidofelder Di.ss. in ~mtbodiseh umsichtiger Wei$e nach. Der 
Autor löst den vom 14. bis ZUill 16.Jh. vor allem im Norden und Nordosten 
gängigen Brauch aus einer verengten juristischen Perspektive und greift mit 
dem Beyilfspau .Ordnung und Konfliln• in der Rochtageschichte neuerdings 
virulente, aw der Ethnologie summende KoDUpre auf. In einer Gesellschaft, 
in der .Recht" noch kein klu abgrenzbares Subsystem dustellt, in der auch 
zwischen kriminellem Delikt und (zivilreehtlieber) Niehterlülluag eines Ver­
trages keine klare Scheidelinie g=>gen ist, spielen im Alltag veraakerre V erhal­
rensfor=a und Verhabenserwutungen eine wichtige Rolle - und hier kommt 
der dritte ZCDtrale Begriff, die .Ehre" (bzw. kolllpkmentär: die .Schande") i.os 
Spiel. Der Schuldner wurde nicht nur öffentlich i.o Wort und Bild (oft rück­
wärts auf einer Sau reitend und deren Hinterteil besiegel.od dargestellt) der 
Schande preisgegeben, der Gläubiger versuchte auch, seine Sache nicht nur 
öffeotlicb, sondern auch zu einer äffentliehen zu machen: Das individuell 
erlittene Unrecht sollte als eine Auaeke auf das allge=i.oe Normensystem 
verstaadeo werden, sozwogen .öffentlicher" Druek den Vertragrbrüehigt<~ zur 
Ei.oha!IU.Dg seiner Verpflichtungen zwingen. Diese Form der Konfliktregelung 
kollidierte notwendigerweise mit den zunehmenden Versuchen, Reehtsfmdung 
und -durehsetzuDg i.o der Hand des .Staues" zu monopolisieren, ei.o einigerma­
ßen wirkungsvolles Verbot fi.odet sieh jedoch erst i.o der Reiehspoliceyordaung 
von 1577, -weil dieser Brauch gantt ärgcrlkb, IUICh <Ml Zancks und IIOses ...,._ 
~~TSaCht. Ei.o 200 Nummern Wllfassender, mi• zablreiebeo Abb. illustrierter und 
mit Registern erschlossener Katalog der bislang naehwwbareo Schmähschriften 
bildet einen ebeo.falls dauerhaft wemollen Teil dieser solide geubeiteten und 
klug argumentierenden, nicht umsonst mit dem Disserutioaspreis der West­
ruiseh-Lippiseheo UoiversitiugeseDsehaft ausgezeiehoeten Diss.: ei.o schönes 
Buch. G. Sch. 
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